Hochschule Zittau/Görlitz   Zittau, 19.07.2010
Dezernat Personalverwaltung und Recht   

L E H R A U F T R A G

An der Hochschule Zittau/Görlitz, Fakultät Mathematik/Naturwissenschaften ist im Studium fundamentale 

 ab 1.10.2010 ein Lehrauftrag gemäß § 66 SächsHSG als

„Gast-Künstler“ - artist in residence -
im Umfang von zunächst 4 SWS für das Wintersemester 2010/2011 zu vergeben. Die Hochschule plant auch in den Folgesemestern eine Lehrbeauftragung ein.   

Inhaltlicher Hintergrund:                                                                                                          Das Programm „artist in residence“ deckt gemeinsam mit dem Hochschulchor den Exzellenzbestandteil im musisch-künstlerischen Kompetenzbereich im Studium fundamentale ab. Im Rahmen des o.g. Programms gastiert ein „Gast-Künstler“ (artist in residence) für ein akademisches Jahr an der Hochschule Zittau/Görlitz im Studium fundamentale, um hier zu lehren und mit den Studierenden künstlerisch zu arbeiten. Der entsprechende Lehrauftrag wird semesterweise vergeben. 

Ein „Gast-Künstler“ (artist in residence) gestaltet eigenverantwortlich ein Lehrangebot im musisch-künstlerischen Kompetenzbereich des Studium fundamentale und schafft ein künstlerisches Werk mit Bezug zur Hochschule. Inhaltlich soll anhand der Entwicklung von Formen im Kulturbereich die künstlerische Wahrnehmungsfähigkeit der Studierenden geschult werden, Qualitäten intensiver zu empfinden, Vorbehalte gegenüber Kunst abzubauen und ein Podium für Kommunikation zu schaffen. 

Studierende werden hier auf die Reflexion im Prozess des künstlerischen Schaffens und auf die Probleme im praktischen Feld vorbereitet. Damit bildet sich neben einem in der Allgemeinbildung unabdingbaren Kunstverständnis ein sichtbar gesteigertes Qualitäts- und Prozessbewusstsein der Studierenden aus. Aufführungen, Ausstellungen und Workshops mit zeitgenössischer und klassischer Kunstformen sowie Begegnungen und offene Veranstaltungsformen mit Interaktionen zwischen Interpreten und Publikum sind im Rahmen dieses Programms möglich.

Es werden folgende Kenntnisse und Fähigkeiten vorausgesetzt:

· abgeschlossenes Hochschulstudium auf künstlerischem Gebiet 

· Kenntnisse/Erfahrungen auf einem künstlerischen Gebiet (wahlweise Schauspiel, Bildende Kunst, Musik, Literatur oder Angewandte Kunst) 

· wünschenswert wären Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Hochschulen oder einschlägigen Formen der künstlerischen Arbeit mit jungen Erwachsenen 

· hohes Engagement, Selbständigkeit, Kommunikationsfähigkeit.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31.8.2010 (Posteingang) an die 

 

Hochschule Zittau/Görlitz
Dezernat Personalverwaltung und Recht
Theodor-Körner-Allee 16, 02763 Zittau.

 

Fachliche Rückfragen richten Sie bitte an Prof. Dr. Bernd Delakowitz Tel.: 03583-61 1755 oder Herrn Frank Schneider (Tel.: 03583-61 1456). Informationen über die Hochschule Zittau/Görlitz erhalten Sie zudem über www.hs-zigr.de.

